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Dritte Verordnung* 
über die Staatliche Bauaufsicht.

Vom 6. August 1959
Zur Erweiterung der Entscheidungsbefugnisse und 

zur Erhöhung der Verantwortlichkeit der örtlichen Or
gane der Staatsmacht wird folgendes verordnet:

§ 1
(1) Aufgaben der Staatlichen Bauaufsicht können auf 

Antrag der Räte der Gemeinden durch Beschluß der 
Kreistage auf die Räte der Gemeinden übertragen wer
den. Die Räte der Gemeinden regeln, welches Fach
organ die Aufgaben der Staatlichen Bauaufsicht wahr
nimmt.»

(2) Die Räte der Gemeinden, denen bauaufsichtliche 
Aufgaben übertragen werden, übernehmen die Verant
wortung für die ordnungsgemäße Durchführung ihrer 
Aufgaben im Sinne der Zweiten Verordnung vom 2. Ok
tober 1958 über die Staatliche Bauaufsicht (GBl. I S. 777) 
und ihrer Durchführungsbestimmungen und der Deut
schen Bauordnung vom 2. Oktober 1958 (Sonderdruck 
Nr. 287 des Gesetzblattes). Sie haben die erteilten Bau- 
und Abbruchgenehmigungen und Zustimmungen zu 
Bauanzeigen listenmäßig monatlich der Staatlichen Bau
aufsicht des Kreisbauamtes zu melden

§ 2
Die Kreistage können die Übertragung von Befug

nissen der Staatlichen Bauaufsicht an die Räte der Ge
meinden zurückziehen, wenn die Voraussetzungen hier
zu nicht mehr bestehen.

• 2. VO (GBl. I 1958 S. 777)

§ 3
Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister für 

Bauwesen.
§ 4

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

Berlin, den 6. August 1959
Der Ministerrat -

der Deutschen Demokratischen Republik
Der Ministerpräsident Der Minister für Bauwesen

G r o t e w o h l  I.V.: K o s e l
Staatssekretär

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Dritten Verordnung über die Staatliche 

Bauaufsicht.
Vom 6. August 1959

Auf Grund des § 3 der Dritten Verordnung vom 
6. August 1959 über die Staatliche Bauaufsicht (GBl. I 
S. 637) wird folgendes bestimmt:

§ 1
Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, kann die 

Übertragung nachstehender Aufgaben der Staatlichen 
Bauaufsicht auf die Räte der Gemeinden gemäß § 1 der 
Dritten Verordnung vom 6. August 1959 erfolgen:
1. die Zustimmung zu Bauanzeigen gemäß § 23 der 

, Deutschen Bauordnung (DBO) vom 2. Oktober 1958 
(Sonderdruck Nr. 287 des Gesetzblattes) mit Aus
nahme der Anlagen nach Ziff. 6;


